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OVG Koblenz: Behörden müssen der Presse Corona-Zahlen zu Ortsgemeinden geben
Das Oberverwaltungsge-
richt Rheinland-Pfalz mit 
Sitz in Koblenz hat in einem 
Eilrechtsschutz-Verfahren 
entschieden, dass die Be-
hörden im Bundesland 
Rheinland-Pfalz Auskünf-
te zu SARS-CoV2-Infek-
tionszahlen an die Presse 
grundsätzlich auch dann 
erteilen müssen, wenn diese 
heruntergebrochen auf die 
Ebene der Ortsgemeinden 
begehrt werden (Beschluss 
vom 23. Nov. 2020, Az.: 2 B 
11397/20.OVG).

Das Verfahren hat die He-
rausgeberin der Pirmasenser 
Zeitung in die Wege geleitet, 
nachdem der Redaktion vom 
Landkreis Südwestpfalz 
die entsprechenden Informa-
tionen nicht gegeben worden 
waren. Die Antragstellerin 
begehrte mit einem Eil-
antrag beim Verwaltungs-
gericht Neustadt an der 
Weinstraße vom Landkreis 
Südwestpfalz Informationen 
sowohl über die seit Beginn 
der Pandemie insgesamt ver-
zeichneten Infektionszahlen 
wie auch über die Anzahl der 
aktiven SARS-CoV2-Fälle, 
jeweils aufgeschlüsselt nach 
den einzelnen Ortsgemein-
den des Landkreises. Das 

Verwaltungsgericht lehnte 
den Eilantrag am 29. Ok-
tober 2020 ab. Auf die Be-
schwerde der Antragstellerin 
hob das Oberverwaltungsge-
richt die Entscheidung des 
Verwaltungsgerichts auf und 
gab dem Eilantrag statt.

In der Presse-Information 
Nr. 30/2020 vom 24. Nov. 
2020 erläutert das OVG Ko-
blenz: „Mit der im Verfahren 
des einstweiligen Rechts-
schutzes angeordneten Ver-
pflichtung des Landkreises 
werde zwar die Hauptsa-
che vorweggenommen. Die 
einstweilige Anordnung 
könne vorliegend aber er-
gehen, da eine hohe Wahr-
scheinlichkeit für das Be-
stehen eines Anspruchs der 
Antragstellerin bestehe. Sie 
könne sich für ihr Begehren 

auf den einfachrechtlich in § 
12a Abs. 1 des Landesmedi-
engesetzes normierten Aus-
kunftsanspruch stützen. Ent-
gegen der Auffassung des 
Verwaltungsgerichts würden 
durch die Übermittlung der 
angefragten Zahlen keine 
schutzwürdigen privaten 
Interessen verletzt, insbe-
sondere liege hierin kein 
Eingriff in das Recht auf in-
formationelle Selbstbestim-
mung infizierter Personen. 

Kein Datenschutz-Problem

Ungeeignet sei bereits der 
auch vom Landesbeauf-
tragten für den Daten-
schutz und die Infor-
mationsfreiheit (LfDI) 
Rheinland-Pfalz in einer 
erstinstanzlich vorgelegten 
Stellungnahme gewählte An-
knüpfungspunkt der „Orts-
gemeinde“ als maßgebliches 
Kriterium für die Ablehnung 
von Auskunftsbegehren. 
Ortsgemeinden wiesen bei 
der Einwohnerzahl große 
Unterschiede auf. Teilweise 
erreichten Ortsgemeinden 
in Rheinland-Pfalz die Grö-
ße von Verbandsgemeinden, 
für die Infektionszahlen zur 
Verfügung gestellt würden. 
Aber auch bei sehr kleinen 

Ortsgemeinden begründeten 
die abgefragten Informa-
tionen für sich genommen 
keine hinreichende Wahr-
scheinlichkeit für eine Per-
sonenidentif izierbarkeit. 
Dass es in einer Ortsgemein-
de (aktive) SARS-CoV2-
Infektionen gebe, lasse 
ohne Zusatzwissen keinen 
Rückschluss auf die konkret 
betroffene(n) Person(en) zu. 

Lebensnahe Betrachtung

Bei lebensnaher Betrach-
tung müsse gerade in kleinen 
Ortsgemeinden vielmehr da-
von ausgegangen werden, 
dass eine Identifizierbarkeit 
konkreter Personen allein 
anhand von vor Ort erfolgter 
und wahrnehmbarer Maß-
nahmen wie Quarantänean-
ordnungen oder Schul- und 
Kita-Schließungen erfolge. 
Einer amtlichen Mitteilung 
über die Zahl der aktiven 
oder zurückliegenden Coro-
na-Fälle bedürfe es für diese 
Erkenntnis und die Herstel-
lung eines Personenbezugs 
hingegen nicht.“ (ps)

(C) Viarami/Pixabay



2

Nr. 1491, Woche 48, 27. Nov. 2020
       DER 

TITELSCHUTZ 
             ANZEIGER

Die 16 neuen Titel

Medienanstalt Berlin-Brandenburg: Sky-Managerin Dr. Eva Flecken wird neue Direktorin

Mitte März 2021 geht bei 
der Medienanstalt Ber-
lin-Brandenburg mit Sitz 
in Berlin ein Wechsel im 
Amt der Direktorin über 
die Bühne. Der Medienrat 
der Medienanstalt Berlin-

Brandenburg (mabb) hat 
Dr. Eva Flecken in seiner 
Sitzung am 24. November 
2020 zur neuen Direktorin 
der mabb gewählt. Martin 
Gorholt, Vorsitzender des 
Medienrates: „Eva Flecken 
verfügt über hohe fachliche 
Kompetenz in medienregu-
latorischen Fragen und hat 
jahrelange Führungserfah-
rung. Sie hat klare Vorstel-
lungen für die Zukunft der 
Medienanstalt. Eva Flecken 
ist eine Persönlichkeit mit 
viel Gestaltungswillen und 
Meinungsstärke.“ 

Derzeit leitet Dr. Eva Fle-
cken als Vice President bei 
Sky Deutschland die Be-

reiche ‚Public Policy, Regu-
latory & EU Affairs, Protec-
tion of Minors‘ in Berlin und 
Unterföhring. Dr. Flecken, 
die Rechtswissenschaften 
an der Westfälischen Wil-
helms-Universität Münster 
studierte und seit 2014 auf 
der Sky-Pay-roll steht, folgt 
auf Dr. Anja Zimmer, die 
– 2015 vom Deutschen Jour-
nalistenverband NRW kom-
mend – die Nachfolge des 
langjährigen mabb-Direk-
tors Dr. Hans Hege antrat. 

Dr. Eva Flecken ist bereits 
die zweite TV-Führungs-
kraft, die von der Sender-
Seite auf die Aufsichts-Seite 
geht. 2017 übernahm der 

langjährige RTL-Manager 
Dr. Tobias Schmid die Po-
sition des Direktors bei der 
Landesanstalt für Medien 
NRW in Düsseldorf. 

Dr. Eva Flecken kennt die 
Arbeit bei der mabb, denn 
vor ihrem Wechsel zu Sky 
verantwortete sie in der Me-
dienanstalt Berlin-Branden-
burg die Bereiche Digitale 
Projekte, Netz- und Medien-
politik. (ps)

Dr. Eva Flecken wechselt im 
März 2021 von Sky zur mabb 
(Foto: Sky Deutschland)
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

Pieks

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, insbesondere Groß- und 
Kleinschreibung, für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, elektro-
nische und digitale Medien sowie Online-Dienste.

Rechtsanwälte Dr. Gleim & Partner GbR 
Admiralitätstraße 4, 20459 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

3 Engel für Schlager

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen für alle 
Medien und sonstigen Werkarten, insbesondere für Druckereierzeugnisse, 
Fernsehen, Film, Hörfunk, Datenträger aller Art, elektronische und digitale 
Medien und Netzwerke sowie Softwareerzeugnisse.

radio B2 GmbH 
Pfalzburger Straße 43-44, 10717 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

FIETE – Das Veranstaltungsportal für die 
Elbe-Weser-Region

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen für alle Medien und son-
stigen Werkarten, insbesondere Druckschriften und Datenträger aller Art, 
elektronische und digitale Medien sowie für Datennetzwerke einschließlich 
aller Online- und Offline-Dienste.

VON ALLWÖRDEN Rechtsanwälte PartG mbB 
Carl-Goerdeler-Weg 1, 21684 Stade

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

Ruhe! Hier stirbt Lothar

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen für alle 
Medien und sonstigen Werkarten, insbesondere für Druckereierzeugnisse, 
Fernsehen, Film, Hörfunk, Datenträger aller Art, elektronische und digitale 
Medien und Netzwerke sowie Softwareerzeugnisse.

Rechtsanwalt Dr. Patrick Baronikians
Hofstetter, Schurack & Partner 
Balanstraße 57, 81541 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

Die Luft, die wir atmen

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 
Abwandlungen und Schriftarten für Druckerzeugnisse, Software-Erzeug-
nisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, 
elektronische und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-
ROM, DVD, CD-i, Offline- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

Anwaltskanzlei Bettina Krause 
Hauptstraße 23, 82327 Tutzing
Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

Schule und dann? Dein Zukunftsguide
Schlauer als Amanda?

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, für 
Software-Erzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträ-
ger aller Art, elektronische und digitale Medien und Netzwerke, insbeson-
dere auch CD-ROM, DVD, CD-i, Offline- und Online-Dienste und sonstige 
Online-Medien.

Anwaltskanzlei Bettina Krause 
Hauptstraße 23, 82327 Tutzing

24
1

MarkenArbeit
Bitte schicken Sie uns Ihre  
Briefmarken. Sie schaffen Arbeit  
für behinderte Menschen.

Briefmarkenstelle Bethel  
Quellenhofweg 25 · 33617 Bielefeld 
www.briefmarken-fuer-bethel.de
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Hall of Shame
Walk of Shame
Zooperstars
BuntesKanzlerFernsehen
Telebrities
Salto Natale
DubbDeeDubb
1Hit1der

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Abwandlungen, 
Wortverbindungen und Titelkombinationen für alle Medien, einschließlich 
Ton- sowie Ton-Bild-Träger, Film, Hörfunk, Fernsehen, Software, Offline- 
und Online-Dienste und das Internet. Weiterhin für CD-ROM, CD-i, DVD 
und andere Datenträger sowie für audiovisuelle, elektronische und digitale 
Medien und Netzwerke, Telekommunikationsdienstleistungen und UMTS, 
SMS, WAP, für Bücher und alle Printmedien sowie für Veranstaltungen, 
Events, Merchandising und Dienstleistungen jeder Art.

KC Walther Kahl COMMUNICATIONS e.K. 
Postfach 100354, 51403 Bergisch Gladbach

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

DER FRANKFURTER –
 HEIMATZEITUNG MIT HERZ

in allen Abwandlungen, Schreibweisen, Darstellungsformen, Wort- und Zei-
chenverbindungen und Kombinationen zur Verwendung in allen Medien.

WOLLWEBER Rechtsanwälte PartmbB 
Hanauer Landstraße 196a, 60314 Frankfurt am Main
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Kreuzstraße 34 · 40210 Düsseldorf
www.alzheimer-forschung.de

Forschung nötig!

0800 - 200 400 1

Schon heute leiden rund 1,2 
Millionen Menschen an der 
Alzheimer-Krankheit. Tendenz 
steigend. Deshalb ist weitere

Sie wollen mehr über Alzheimer 
wissen? Wir informieren Sie:




